
AGSG: Art. 66g Anwendung von Vorschriften über die Sozialhilfe

Art. 66g  Anwendung von Vorschriften über die Sozialhilfe 
 
(1) Art. 84 Abs. 1 und 3 gelten bezüglich der Erfüllung der Aufgaben der Eingliederungshilfe entsprechend.

(2) Art. 86 Abs. 1, Art. 87 Abs. 1 bis 3 gelten bezüglich der Kostentragung und der Beteiligung des 
Freistaates Bayern entsprechend.


